
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptsatzung 
der Stadt Herbrechtingen 

 
vom 10.11.2022 

 

  

 



STADT HERBRECHTINGEN | HAUPTSATZUNG 
 
 

 
 
 

Hauptsatzung vom 10.11.2022 Seite 2 

Inhaltsübersicht  
 

Abschnitt I  Form der Gemeindeverfassung (§ 1) 

Abschnitt II  Gemeinderat (§§ 2 bis 3a) 

Abschnitt III  Ausschüsse des Gemeinderats (§§ 4 bis 7) 

Abschnitt IV  Bürgermeister (§§ 8,9) 

Abschnitt V  Stadtteile (§ 10) 

Abschnitt VI  Unechte Teilortswahl (§ 11) 

Abschnitt VII  Örtliche Verwaltung (§ 12) 

Abschnitt VIII  Schlussbestimmungen (§ 13) 

 

 

 

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat der Ge-

meinderat am 10.11.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen 

 

I. FORM DER GEMEINDEVERFASSUNG 

 

§ 1 

Gemeinderatsverfassung 

Verwaltungsorgane der Stadt sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. 

 

II. GEMEINDERAT 

 

§ 2 

Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten 

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Stadt. Er legt die 

Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der 

Stadt, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder dem Bürgermeister bestimmte 

Angelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist. Der Ge-

meinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Miss-

ständen in der Stadtverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister. 

 

§ 3 

Zusammensetzung 

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und den ehrenamtlichen 

Mitgliedern (Stadträte). 

 

§ 3a 
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Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder  

im Sitzungsraum 

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der 

Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen 

für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Bestimmun-

gen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. Für Sitzungen der beratenden und beschlie-

ßenden Ausschüsse gelten diese Regelungen entsprechend.  

 

III. AUSSCHÜSSE DES GEMEINDERATS 

 

§ 4 

Beschließende Ausschüsse 

(1) Als beschließender Ausschuss wird der Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehrs-

angelegenheiten gebildet. 

 

(2) Dieser Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 10 weiteren Mit-

gliedern des Gemeinderats. 

 

(3) Für die weiteren Mitglieder des Ausschusses wird je ein Stellvertreter bestellt, der diesen 

im Verhinderhungsfall vertritt (persönliche Stellvertreter). 

 

§ 5 

Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse 

(1) Der beschließende Ausschuss entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeit selbständig 

anstelle des Gemeinderats. 

 

(2) Dem beschließenden Ausschuss werden die in § 7 bezeichneten Aufgabengebiete zur 

dauernden Erledigung übertragen. 

 

(3) Der beschließende Ausschuss ist innerhalb seines Geschäftskreises zuständig für: 

 

3.1 Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Ein-

zelfall mehr als 50.000,00 €, aber nicht mehr als 200.000,00 € beträgt, 

 

3.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr 

als 5.000,00 €, aber nicht mehr als 25.000,00 € im Einzelfall. 

 



STADT HERBRECHTINGEN | HAUPTSATZUNG 
 
 

 
 
 

Hauptsatzung vom 10.11.2022 Seite 4 

(4) Soweit sich die Zuständigkeiten des beschließenden Ausschusses nach Wertgrenzen be-

stimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerle-

gung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Zuständig-

keit ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die 

Wertgrenze auf den Jahresbetrag. 

 

§ 6 

Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließendem Ausschuss 

(1) Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, kann der 

Ausschuss die Angelegenheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem Ge-

meinderat zur Beschlussfassung unterbreiten. 

 

(2) Der Gemeinderat kann dem beschließenden Ausschuss allgemein oder im Einzelfall Wei-

sungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse des beschließenden 

Ausschusses, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben. 

 

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem be-

schließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des Vorsitzen-

den oder einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie 

dem beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen. 

 

(4) Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen, wenn zweifelhaft ist, ob die Be-

handlung einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des Gemeinderats oder zu der des be-

schließenden Ausschusses gehört. 

 

§ 7 

Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegenheiten 

(1) Der Geschäftskreis des Ausschusses für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegen-

heiten umfasst folgende Aufgabengebiete: 

 

1.1 Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung), 

1.2 Versorgung, Entsorgung und städtische Eigenbetriebe, 

1.3 Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark, 

1.4 Verkehrswesen, 

1.5 Feuerlöschwesen und Zivilschutz, 

1.6 Friedhofs- und Bestattungswesen, 

1.7 technische Verwaltung städtischer Gebäude, 

1.8 Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen, 
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1.9 Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung. 

 

(2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet der Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Ver-

kehrsangelegenheiten über 

 

2.1. die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) und 

die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und Leistun-

gen für die Bauausführung (Vergabebeschluss) sowie die Anerkennung der 

Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei voraussichtlichen bzw. tatsäch-

lichen Gesamtbaukosten von nicht mehr als 200.000,00 € im Einzelfall, 

2.2. Anträge auf Zurückstellung von Baugesuchen und von Teilbaugenehmigungen 

gemäß  § 15 BauGB. 

 

(3)  Zur Wahrung der Planungshoheit wird der Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Ver-

kehrsangelegenheiten über Bauvorhaben informiert, die die städtebauliche Entwicklung 

in der Stadt Herbrechtingen in dem Sinne tangieren, dass aus Anlass des Bauvorhabens 

über Instrumente der Bauleitplanung beraten und beschlossen werden soll: 

 

3.1 Aufstellung eines Bebauungsplans 

3.2  Änderung eines Bebauungsplans 

3.3  Beschluss über Veränderungssperre 

3.4 Zurückstellung von Baugesuchen 

 

(4) Über nach den baurechtlichen Vorschriften entscheidungsreife Vorhaben gemäß § 29 

BauGB, deren bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach §§ 31, 33, 34, 35 BauGB zu be-

urteilen ist, wird der Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegenheiten in 

nichtöffentlicher Sitzung unter Wahrung des Datenschutzes (auf der Grundlage einer 

Tischvorlage oder mittels Präsentation) vor der Bescheidung des Bauantrags / des An-

trags auf Erteilung eines Bauvorbescheids informiert. Ist die Information vor der Beschei-

dung aus Gründen der gesetzlich gebotenen Verfahrensbeschleunigung nicht möglich, 

erfolgt diese nachträglich in der zeitnächsten Sitzung des Ausschusses. 

 

IV. BÜRGERMEISTER 

§ 8 

Rechtsstellung 

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. 
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§ 9 

Zuständigkeiten 

(1) Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung und vertritt die Stadt. Er ist für die sachge-

mäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verant-

wortlich und regelt die innere Organisation der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister erle-

digt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst 

durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erle-

digt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes be-

stimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Stadt in einer Angelegenheit angehört wird, die auf 

Grund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheimzuhalten ist. 

 

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, so-

weit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

 

2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 

50.000,00 € im Einzelfall; 

 

2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben und zur 

Verwendung von Deckungsreserven bis zu 5.000,00 € im Einzelfall; 

 

2.3 die Ernennung, Einstellung und Entlassung sowie sonstige personalrechtliche 

Entscheidungen von Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 9a TVöD bzw. S 2 

bis S 9 Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), Aushilfsbeschäftigten, Beamtenan-

wärtern, Honorarkräften, Auszubildenden, Praktikanten und anderen in Ausbil-

dung stehenden Personen; 

 

2.4 die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie Un-

terstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien; 

 

2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigiebig-

keitsleistungen bis zu 2.000,00 € im Einzelfall; 

 

2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall, 

2.6.1 (bis zu 4 Monaten) in unbeschränkter Höhe 

2.6.2 (bis zu 1 Jahr) und bis zu einem Höchstbetrag von 25.000,00 €; 

 

2.7 den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprü-

che, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, 
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wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Verglei-

chen das Zugeständnis der Stadt im Einzelfall nicht mehr als 12.000,00 € be-

trägt; 

 

2.8 die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und Tausch von Grundei-

gentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von 

Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 50.000,00 € im Einzelfall; 

 

2.9 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis 

zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 12.000,00 € im Einzelfall; 

 

2.10 die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 12.000,00 € im Einzelfall; 

 

2.11 die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die Entschei-

dung darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehren-

amtlichen Mitwirkung vorliegt; 

 

2.12 die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den Beratun-

gen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in beschließenden Aus-

schüssen; 

 

2.13 die Teilungsgenehmigung (§ 19 Abs. 2 BauGB) und die Stellungnahme der 

Stadt als Angrenzer (§§ 55 und 56 LBO), soweit nicht die Zuständigkeit des 

Ausschusses für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegenheiten nach § 7 

Abs. 2 Ziff. 2.2 dieser Satzung gegeben ist. 

 

V. STADTTEILE 

 

§ 10 

Benennung der Stadtteile 

(1) Das Stadtgebiet besteht aus folgenden räumlich voneinander getrennten Stadtteilen: 

1.1 Herbrechtingen 

1.2 Bolheim 

1.3 Bissingen 

1.4 Hausen 

1.5 Anhausen 

1.6 Eselsburg 
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(2) Dabei werden zugerechnet die Wohnplätze Asbach, Bernau, Neu-Asbach und Zie-

gelei dem Wohnbezirk Herbrechtingen; 

die Wohnplätze Ugenhof und Buchhof dem Wohnbezirk Bolheim; 

der Wohnplatz Wangenhof dem Wohnbezirk Anhausen; 

der Wohnplatz Lenzhöfe dem Wohnbezirk Bissingen; 

Im übrigen werden Aussiedlerhöfe und andere Einzelgebäude dem Wohnbezirk zuge-

rechnet, auf dessen Markungsflächen die Wohnbauten der Anwesen stehen. 

 

(3) Die Namen der in Abs. 1 bezeichneten Stadtteile werden mit dem vorangestellten Na-

men der Stadt und mit diesem durch Bindestrich verbunden geführt. 

 

(4) Die räumlichen Grenzen der einzelnen Stadtteile nach Abs. 1 sind jeweils die Markun-

gen der früheren Gemeinden gleichen Namens. 

 

VI. UNECHTE TEILORTSWAHL 

 

§ 11 

Unechte Teilortswahl 

(1) Die in § 10 Abs. 1 genannten Stadtteile bilden je einen Wohnbezirk im Sinne von § 27 

Abs. 2 S. 1 GemO. Die Sitze im Gemeinderat sind nach Maßgabe des Abs. 2 mit Ver-

tretern dieser Wohnbezirke zu besetzen (unechte Teilortswahl). 

 

(2) Die Sitze im Gemeinderat werden wie folgt auf die einzelnen Wohnbezirke verteilt: 

2.1 Wohnbezirk Herbrechtingen  12 Sitze 

2.2 Wohnbezirk Bolheim     5 Sitze 

2.3 Wohnbezirk Bissingen    2 Sitze 

2.4 Wohnbezirk Hausen     1 Sitz 

2.5 Wohnbezirk Anhausen    1 Sitz 

2.6 Wohnbezirk Eselsburg    1 Sitz 

 

VII. ÖRTLICHE VERWALTUNG 

 

§ 12 

Örtliche Verwaltung 

In den Stadtteilen Bolheim, Bissingen und Hausen wird je eine örtliche Verwaltung einge-

richtet, die die Aufgabe einer Geschäftsstelle des Bürgermeisteramts wahrnimmt. Die ört-

lichen Verwaltungen führen die Bezeichnung „Verwaltungsstelle“. 
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VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum 

gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 17.12.2020 außer Kraft. 

 

Ausgefertigt: 

Herbrechtingen, den 10.11.2022 

gez. 

Daniel Vogt  

Bürgermeister 

  

 

Die Bezeichnungen in männlicher Sprachform in dieser Satzung gelten stellvertre-
tend für die Sprachformen aller Geschlechter (m/w/d) 
 

 


